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Was gibt es rechtlich zu beachten?

Benötige ich eine Baugenehmigung?

Nein, grundsätzlich sieht das Baurecht des Frei-

staates Bayern für Anlagen an und auf Gebäuden

keine Genehmigungspflicht vor. Davon ausgenommen

sind denkmalgeschützte Gebäude, bei denen erst

eine Genehmigung bei der zuständigen Denkmal-

schutzbehörde beantragt werden muss. Für Dächer,

bei denen Asbest verbaut wurde, ist die Anbringung

einer PV-Anlage ohne Sanierung gesetzlich untersagt.

Auch wenn meist keine Baugenehmigung benötigt

wird, ist es aber in jedem Fall empfehlenswert, Nach-

barn und Nachbarinnen über das Bauvorhaben zu

informieren. Schattenwurf vom Nachbarsgrundstück,

beispielsweise durch wachsende Bäume, könnte den

Ertrag Ihrer Anlage mindern. Selten auftretende

Blendwirkungen durch reflektiertes Sonnenlicht sollten

vor dem Bau berücksichtigt und in einem Gespräch

mit nebenan Wohnenden und dem Solarinstallations-

betrieb thematisiert werden.

Muss ich meine PV-Anlage anmelden?

Ja, die Anlage muss sowohl bei dem jeweiligen Netz-

betreiber als auch der Bundesnetzagentur angemeldet

werden. Die Anmeldung bei dem zuständigen Netz-

betreiber kann ggf. der Solarinstallationsbetrieb

übernehmen, die Anmeldung beim Marktstamm-

datenregister der Bundesnetzagentur

(https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR)

muss spätestens einen Monat nach der Inbetrieb-

nahme durch Sie erfolgen.

Optional können Sie mit dem Netzbetreibenden einen

zusätzlichen Einspeisevertrag schließen, der Zustän-

digkeiten, Zahlungsweise sowie Rechte und Pflichten

eindeutig regelt.

Sind für meine Erträge Steuern fällig?

Ja, alle die ihre Anlage an das öffentliche Netz

anschließen, werden unternehmerisch tätig und

müssen deshalb ggf. Steuern entrichten. Am

einfachsten ist es, sich individuellen Rat durch einen

PV-erfahrenen Steuerberater zu holen, um Fallstricke

zu umgehen. Wichtig ist es, die unternehmerische

Tätigkeit innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme

beim Finanzamt zu melden. Gewerbesteuer fällt in der

Regel nur für Großanlagen an.

Bei Anlagen bis 30 kWp (Einfamilienhaus) muss der

Betreiber für die Stromerträge keine Einkommens-

und keine Umsatzsteuer bezahlen.
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